
Herausgegeben vom Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. Wiesbaden Nr. 5 / Oktober 2004

Ausbilder
in der chemischen Industrie

Ausbildungspakt 
und Einstiegsqualifizierungen

Im Rahmen des nationalen Aus-
bildungspaktes unternimmt die
Wirtschaft große Anstrengungen,
um die zugesagte Zahl neuer Lehr-
stellen und Einstiegsqualifizierun-
gen zu schaffen und damit den jun-
gen Menschen eine berufliche Per-
spektive zu bieten. 

Bilanzen

Zum Stichtag 30.9.2004 wird ei-
ne erste Bilanz des Ausbildungs-
jahres 2004 gezogen. Mit diesem
Datum endet das Berichtsjahr der
Berufsberatungsstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit (BA).

Die BA-Statistik deckt nach ei-
genen Angaben jedoch nur einen
Teilausschnitt des Ausbildungsstel-
lenmarkts ab, da nicht alle Betriebe
und Bewerber die Dienste der Ar-
beitsagenturen in Anspruch neh-
men. Ein Bestandteil des Ausbil-
dungspaktes ist deshalb der Da-
tenabgleich mit den bei den Kam-
mern eingetragenen Ausbildungs-
verträgen. Anfang Oktober 2004
werden DIHK und ZDH erste Er-
gebnisse aus ihren eigenen Erhe-
bungen über die bislang eingetra-
genen Ausbildungsverträge veröf-
fentlichen. 

Für den Bereich der chemi-
schen Industrie werden im Zusam-
menhang mit dem Tarifvertrag „Zu-

kunft durch Ausbildung“ die erfor-
derlichen Ausbildungsdaten bei
den Mitgliedsunternehmen erho-
ben. Die chemiespezifischen Er-
gebnisse werden etwa Ende No-
vember 2004 vorliegen.

Weitere Anstrengungen

So wichtig die statistischen Da-
ten zur Ausbildungssituation per
30.9.2004 auch sind, noch bedeut-
samer ist, dass auch über den 30.9
hinaus gezielt um Ausbildungsplät-
ze und Einstiegsqualifizierungen für
Jugendliche geworben wird. Auch
die grundsätzliche Verbesserung
der Rahmenbedingungen für Aus-
bildung darf nicht aus den Augen
verloren werden. Insofern ist das
Datum 30.9.2004 letztlich nur eine
Zwischenstation bei der Beurteilung
der Ausbildungssituation. Erst am
31.12.2004 können auch die Ergeb-
nisse der Nachvermittlungsaktionen
angemessen berücksichtigt werden. 

Einstiegsqualifizierungen

So sieht der nationale Ausbil-
dungspakt vor, dass die Wirtschaft
jährlich insgesamt 25.000 Plätze für
betrieblich durchgeführte Ein-
stiegsqualifizierungen anbietet. Da-
bei tragen die Betriebe die Sach-
und Personalkosten. Die Bundes-

agentur für Arbeit zahlt einen Zu-
schuss des Bundes zum Unterhalt
der Jugendlichen.

Mit dem Sonderprogramm zur
Einstiegsqualifizierung Jugendli-
cher (EQJ-Programm) flankiert die
Bundesregierung die betriebliche
Einstiegsqualifizierung. Das Pro-
gramm beginnt am 1. Oktober 2004
und hat eine Laufzeit von drei Jah-
ren. Es hat ein Volumen von insge-
samt knapp 270 Millionen Euro.

Arten von Einstiegs-
qualifizierungen

Im Ausbildungspakt werden
drei Modelle von Einstiegsqualifi-
zierungen genannt:
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● Einstiegsqualifizierungen mit
IHK-Zertifikat

● Berufsausbildungsvorbereitung
nach § 50ff. BBiG (so genannte
Qualifizierungsbausteine)

● Vergleichbare Berufseinstiegs-
angebote der Wirtschaft.

Einstiegsqualifizierungen bieten
Jugendlichen, die noch nicht voll
ausbildungsfähig sind, eine neue
Chance, indem sie im Betrieb an ei-
ne Ausbildung herangeführt werden. 

Bei den „vergleichbaren Be-
rufseinstiegsangeboten der Wirt-
schaft“ handelt es sich um indivi-
duell gestaltete Angebote der
Unternehmen. Unternehmen kön-
nen also eigene ausbildungsvorbe-
reitende Qualifizierungsmaßnah-
men anbieten und entsprechend
der eigenen betrieblichen Möglich-
keiten und dem Bedarf der Teilneh-
mer gestalten. Auch hierbei handelt
es sich (bei Einhaltung bestimmter
Voraussetzungen wie z.B. einer Ge-
samtdauer der Maßnahme von
sechs bis zwölf Monaten) um eine
Einstiegsqualifizierung im Sinne
des Ausbildungspaktes.

Das in der chemischen Indus-
trie von einigen Unternehmen prak-
tizierte „Start in den Beruf“-Pro-
gramm passt in diesen Rahmen
und kann hier als gutes Beispiel für
die erfolgreich praktizierte Förde-
rung und Integration von Jugend-
lichen ohne ausreichende Ausbil-
dungsreife dienen.

EQJ-Richtlin ie

Die genauen Fördermodalitä-
ten sind in der durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Ar-
beit (BMWA) erlassenen EQJ-Pro-
gramm-Richtlinie geregelt.
● Die Agentur für Arbeit erstattet

auf Antrag dem privaten Arbeit-
geber die Vergütung im Rahmen
einer Einstiegsqualifizierung bis
zu einer Höhe von monatlich 192
Euro. Zusätzlich zahlt sie einen
pauschalierten Anteil am Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag
in Höhe von bis zu 102 Euro.

● Das EQJ-Programm beginnt am
1.10.2004 und endet am

31.12.2007. Eine Förderung für
Maßnahmen, die vor dem 1. Ok-
tober 2004 begonnen haben, ist
ausgeschlossen.

● Der Betrieb schließt mit dem Ju-
gendlichen einen schriftlichen
Vertrag über die Einstiegsqualifi-
zierung ab. Ein Exemplar des
Vertrags ist an die zuständige
IHK zu schicken. Während des
Vertragsverhältnisses besteht
Versicherungspflicht (Kranken-,
Pflege-, Renten-, Arbeitslosen-
und Unfallversicherung).

● Die Betriebe tragen die Sach-
und Personalkosten der betrieb-
lichen Einstiegsqualifizierung.

● Die Förderung wird für die ver-
einbarte Dauer von mindestens
sechs und maximal zwölf Mona-
ten bewilligt. Es erfolgt keine För-
derung, wenn der Jugendliche
bereits im Betrieb eine ähnliche

Maßnahme durchlaufen hat oder
wenn er dort in den letzten drei
Jahren vor Beginn der Einstiegs-
qualifizierung versicherungs-
pflichtig beschäftigt war.

● Der Jugendliche darf zu Beginn
der Maßnahme das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben.

● Leistungen nach dem EQJ-Pro-
gramm werden nicht erbracht, so-
weit der Betrieb für diese Jugend-
lichen bereits vergleichbare Leis-
tungen Dritter erhält.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Aus-
bildungspakt und zum Thema Ein-
stiegsqualifizierung finden Sie unter
www.bavc.de in der Rubrik „Ausbil-
dung“ sowie unter www.pakt-sucht-
partner.de (Seite des DIHK zum
Ausbildungspakt).

Start in den Beruf
In der Tarifrunde 2000 haben der Bundesarbeitgeberverband Chemie

(BAVC) und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)
die Sozialpartnerinitiative „Start in den Beruf“ vereinbart. Damit sollen Schul-
abgänger, denen die Voraussetzungen für die Aufnahme einer Ausbildung
fehlen, durch ein betriebliches Förderprogramm in Unternehmen der chemi-
schen Industrie zur Ausbildung qualifiziert oder in das Berufsleben einge-
gliedert werden. Kennzeichnend für die Start-Maßnahmen ist ein Mix aus Be-
triebseinsatz, Berufsschule, Förderunterricht und bedarfsbezogener sozial-
pädagogischer Betreuung.

Gefördert werden können Jugendliche bis zum vollendeten 20. Le-
bensjahr, die an Start-Maßnahmen von mindestens sechs bis maximal zwölf
Monaten Dauer teilnehmen. Bis zur Hälfte der tariflichen Vergütung nach dem
Tarifvertrag zur Förderung der Integration von Jugendlichen kann der Unter-
stützungsverein der chemischen Industrie (UCI) den Jugendlichen Hilfe zum
Lebensunterhalt gewähren. Der Antrag auf Förderung des Jugendlichen ist
über den Betrieb auf einem dafür vorgesehenen Formular an den UCI zu stel-
len, der über den Antrag auf Förderung entscheidet. Auf die Förderung be-
steht kein Rechtsanspruch. Die Unterstützungszahlungen an den Jugend-
lichen erfolgen als durchlaufender Posten über den Betrieb. Eine Mehrfach-
förderung des Jugendlichen ist ausgeschlossen.

In den bisherigen Durchführungsjahrgängen haben jährlich gut 200 Ju-
gendliche an durch den UCI geförderten Start-Maßnahmen teilgenommen.
Die Unternehmen, die sich bisher am Start-Programm beteiligt haben, zeich-
nen sich durch ein hohes gesellschaftliches und auch finanzielles Engage-
ment aus. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, dass sich dieser Ein-
satz lohnt. Gegenüber vielen anderen Fördermaßnahmen für Jugendliche
zeichnet sich „Start in den Beruf“ mit gut 80 Prozent durch eine sehr hohe
Erfolgsquote beim Übergang in Ausbildung oder Beschäftigung aus.

Unternehmen, die an einer Teilnahme im Durchführungsjahr 2005/2006
interessiert sind, finden weitere Informationen unter www.uci-wiesbaden.de. 


